
  

  
   
 Landtag Schleswig-Holstein 
Innen- und Rechtsauschuss Frau Vorsitzende 
Barbara Ostmeier Düsternbrooker Weg 70 24105 Kiel      
     
  
Stellungnahme: Drs. 18/2108 Wohnraumsicherungsgesetz 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, 
 für die Gelegenheit zur Stellungnahme herzlichen Dank. Unsere Mitgliedsunternehmen als lang-fristig orientierte Bestandshalter bewirtschaften 1/4 des Mietwohnungsbestandes in Schleswig-
Holstein. Mit einer Durchschnittsmiete von 5 Euro netto-kalt stehen sie für bezahlbares Wohnen. Im Interesse eines attraktiven und zeitgemäßen Wohnungsangebotes investieren sie kräftig. Al-
lein in den letzten 25 Jahren wurden 8 Mrd. Euro fürs Bauen und Modernisieren ausgegeben. Arbeitsplätze im regionalen Baugewerbe und Handwerk wurden gesichert und wichtige Beiträge zur Bewältigung des Klimawandels und der demografischen Entwicklung geleistet. Der VNW und 
seine Mitgliedsunternehmen engagieren sich u.a. im Klimapakt SH, im Bündnis für bezahlbares Wohnen und im Flüchtlingspakt SH. 
 Bewertung 
Auch das jetzt vorgelegte Gesetz lehnen wir als in der Sache nicht zielführend ab. Wir verweisen 
auf unsere Stellungnahmen in gleicher Sache (Umdrucke 18/2126 und 18/2247 – Anlage) zum bereits 2013 vorgelegten Antrag 18/899. Dieser wurde nach breiter politischer Beratung abge-
lehnt. Nun liegt mit der Drs. 18/2108 ein im Wesentlichen inhaltsgleicher Gesetzentwurf vor.  Begründung 
Ein Gesetz ist kein Selbstzweck. Es soll durch klare, praktikable Regelungen und angemessene Berücksichtigung unterschiedlicher Interessen zur Lösung bestehender Probleme beitragen. 
 Der vorliegende Entwurf leistet das nicht. Es ist der Versuch, vor dem Hintergrund regional ange-
spannter Wohnungsmärkte und unter Ausblendung der Gründe, politisch zu punkten. Wohnungs-suchenden wird der Eindruck einer sich sorgenden Politik vermittelt. Die Umsetzungsverantwor-tung wird schlicht in kommunale Hände gelegt (Satzungsermächtigung - wohl auch aus Konnexi-
tätsgründen), die faktisch/personell dazu kaum in der Lage sind. Abhilfe für regional angespannte Wohnungsmärkte leistet das Gesetz nicht. Wo die Nachfrage steigt, sorgt es nicht für eine be-
darfsgerechte Angebotsausweitung und geht damit am berechtigten Bürgerinteresse vorbei.   
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 Gesetzentwurf gibt das falsche Signal 
Kommunen haben tatsächlich eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, langfristig ein bedarfsge-
rechtes Wohnraumangebot sicherzustellen. In der Praxis erleben wir aber, dass sie zu oft den Weg des geringsten Widerstandes durch Rückgriff auf zwar plakatives, in der Sache aber wir-
kungsloses Ordnungsrecht gehen. An echten Lösungen besteht dann kaum Interesse. Auch des-halb lehnen wir den Entwurf ab. 
 Mit Hinweis auf die bei der Kappungsgrenze (Bestandsverträge) und der Mietpreisbremse (Neu-verträge) gesammelten Erfahrungen ist zu anzunehmen, dass Teile der Kommunalpolitik allein 
aus symbolischen Gründen Satzungen nach Maßgabe dieses Gesetzes fordern. 2018 finden Kommunalwahlen statt. Zur Erinnerung: Viele der wenigen Kommunen, die eine Aufnahme in die 
Kappungsgrenzen- bzw. die Mietpreisverordnung erreichten, haben das erst durch ein mit hoher Punktzahl versehenes politisches Votum geschafft. Wären die realen Marktdaten alleiniges Ent-scheidungskriterium gewesen, hätten sie keine Aufnahme in die Verordnungen gefunden. 
 Bedeutung eines bedarfsgerechten Wohnraumangebots 
Wohnungen und Quartiere sind ebenso wie Straßen, Schienen, Schulen, Universitäten, Kranken-häuser oder das Breitbandinternet Teil der Infrastruktur des Landes und der Kommunen. Ein dauerhaft nachfragegerechtes Wohnungsangebot muss daher Daueraufgabe und auch ein zent-
rales Ziel der Landesentwicklungsstrategie SH 2030 sein.  Bedarfsgerechtes Wohnraumangebot - mehrere Akteure stehen in der Verantwortung 
Wohnungen werden unter zwei Voraussetzungen gebaut: 1. Nachfrage besteht. 

2. Wirtschaftliche Umsetzbarkeit.  
Daraus leiten sich unsere bekannten Forderungen ab.   Wir brauchen Konsens darüber, dass Wohnungsbau/Bestandserhalt Investitionen erfor-

dert, die ohne Wirtschaftlichkeit nicht getätigt werden können. Der Wohnungsmarkt sei auf dem sozialen Auge blind, ist ein oft zu hörendes Argument für Auflagen und Beschrän-
kungen. Das trifft auf die große Masse der Wohnungseigentümer nicht zu und ist deshalb kontraproduktiv. Tatsächlich gilt: Die Wohnungsmarktakteure dürfen auf dem betriebswirt-
schaftlichen Auge nicht blind sein, wenn langfristig gutes und sicheres Wohnen möglich sein soll. Es geht nicht um Gewinnmaximierung. 

  Wir brauchen eine Kommunalpolitik, die Wohnen als Teilbereich kommunaler Daseinsvor-sorge begreift und dafür Verantwortung übernimmt, dass möglichst viele Menschen in ih-
rem Zuständigkeitsbereich gut/bezahlbar wohnen können (und das im Zweifel auch gegen Anwohnerinitiativen/Ortsbeiräte vertritt). Bezahlbares Wohnen ist längst nicht nur ein 
Thema von Transferleistungsempfängern. Auch die Einkommen vieler Berufsgruppen (die nicht zuletzt für ein funktionierendes Gemeinwesen wichtig sind) und die von Senioren 
sind durch die Wohnkostenentwicklung stark belastet.   Wir brauchen ein nachhaltiges kommunales Flächenmanagement, das durch Flächenbe-
vorratung und -entwicklung sicherstellt, dass die Siedlungsentwicklung mit den realen Be-darfen der Bevölkerung Schritt halten kann. 

  Wir brauchen Konsens darüber, dass die Vergabe von Grundstücken der Kommunen/des 
Landes/des Bundes nicht allein nach Höchstgebot erfolgt. Konzeptvergaben, die auch die Bezahlbarkeit des Wohnraums im Blick haben, müssen verstärkt praktiziert werden. 
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   Wir brauchen Strukturen/Kapazitäten in der Verwaltung, die in der Lage sind, in vernünfti-

gen Zeiträumen notwendiges Baurecht zu schaffen. Es ist nicht hinnehmbar, dass über Wohnungsmangel geklagt wird, es aber oft Jahre braucht, bis Baurecht erteilt wird. Viele 
Kommunen verweisen auch hier auf das Fehlen von Fachkräften – ausgeschriebene Stel-len können nicht besetzt werden. 

  Wir brauchen Kommunen, die in der Lage sind, in Erschließungen/Infrastrukturen zu in-
vestieren, die Voraussetzung für die weitere Siedlungsentwicklung sind. Das ist nicht Auf-gabe der Wohnungswirtschaft. Wäre es das, wird Wohnen unbezahlbar.   Wir brauchen mehr Bereitschaft zu Stadt-/Umlandkooperationen bei der Siedlungs-/Infrastrukturentwicklung (Zentren verfügen nicht unbegrenzt über Flächen). Und dazu 
wirksame Kommunalgrenzen überschreitende Anreizsysteme (z.B. durch die Förderung gemeinsam genutzter Infrastrukturen bzw. stärkere regionale Verzahnung als Bedingung 
für Strukturförderung).   Wir brauchen gute/schnelle Verkehrsinfrastrukturen. Sie sind ein wesentlicher Schlüssel zur Entlastung der Wohnungsmärkte in den zentralen Orten. Menschen ziehen in die zent-
ralen Orte, um dicht an den alltagsunterstützenden Infrastrukturen zu sein. Attraktiver und gut angebundener Wohnraum außerhalb der zentralen Orte verschafft auch kleineren Kommunen eine nachhaltig gute Zukunftsperspektive. 

  Fazit 
„Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu ma-chen.“ Charles de Montesquieu 
 Im Weiteren bekräftigen wir unsere alte Forderung nach einer zielorientierten Politik, die ihre viel-
fältigen Ansprüche so austariert, dass weder Mieter noch Wohnungsunternehmen überfordert werden. Schließlich sind es Wohnungsunternehmen und auch viele Private, die politische Ziele durch Engagement und Investitionen praktisch umsetzen. In diesem Sinn schauen wir nach vorn 
und wünschen Ihnen allen Glück, Gesundheit und Erfolg für 2017!  
 Freundliche Grüße  
Verband norddeutscher    Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V.    Wohnungsunternehmen 
 Landesverband Schleswig-Holstein e.V.   
Andreas Breitner      Raimund Dankowski Verbandsdirektor      Vorsitzender 
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